
dernden Tatsachen sowie zu den Ursachen und gesell
schaftlichen Bedingungen des rechtlich relevanten Le
bensvorganges einschließt. Dabei wird davon ausgegan
gen, daß die Erkenntnis des Sachverhalts durch das 
Gericht ein komplizierter dialektischer Prozeß ist, der 
nur unter aktiver Mitwirkung der Parteien bewältigt 
werden kann.
In der derzeitigen Rechtsprechung tritt die Frage nach 
der Verteilung der Mitwirkungspflichten der Parteien 
in der Regel erst bei drohender oder bereits einge
tretener Unaufklärbarkeit von Tatsachen auf. Sie wird 
dann entsprechend den Grundsätzen der Beweislast
verteilung entschieden. Das ist jedoch für den sozia
listischen Zivilprozeß nicht die effektivste Lösung. 
Diese Problematik soll am Beispiel der Entscheidung 
des Bezirksgerichts Gera vom 26. April 1968 — Kass. 
C 2/68 — (NJ 1969 S. 655) deutlich gemacht werden./8/ 
Zwischen den Parteien dieses Zivilverfahrens hatten 
nach der Sachverhaltsdarstellung im Urteil jahrelang 
freundschaftliche Beziehungen bestanden. Die Klägerin 
übergab der Verklagten häufig Geldbeträge, die sie im 
Klageantrag als Darlehen zurückforderte. Die Verklagte 
bestritt die Forderung der Klägerin. Sie behauptete, 
soweit das Geld nicht zurückgezahlt worden sei, habe 
es sich um Geschenke der Klägerin an die Kinder 
der Verklagten gehandelt.
In der Kassationsentscheidung kritisiert das Bezirksge
richt die Sachverhaltsaufklärung durch das Kreisge
richt und vertritt die Ansicht, daß die Beweisfüh
rungspflichten der Parteien nach der Beweislast zu 
verteilen gewesen seien. Danach habe die Klägerin den 
Darlehnsvertrag einschließlich der Höhe der Darlehns
forderung als rechtsbegründende Tatsachen zu bewei
sen, während die Verklagte die Rückzahlung der Dar
lehnsforderung bzw. die Schenkung als rechtsvernich
tende Tatsachen zu beweisen habe.
Eine solche Verteilung der Beweisführungspflichten 
engt jedoch die Verantwortung der Parteien für eine 
wirklichkeitsgetreue Sachverhaltsaufklärung derartig 
ein, daß sie als Verstoß gegen das Prinzip der Erfor
schung der objektiven Wahrheit angesehen werden 
muß. Auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen der den 
gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden rechts
erheblichen Tatsachen kann das Gericht in der Regel 
erst aus der Wahrnehmung der verschiedenen wider
sprüchlichen Erscheinungen schließen, die für und ge
gen das Vorliegen der rechtserheblichen Tatsachen 
sprechen. Die gerichtlichen Möglichkeiten der Fest
stellung der Wahrheit werden stark eingeschränkt, 
wenn die Parteien lediglich verpflichtet sind, den Be
weis für das Vorliegen der für sie günstigen rechts
erheblichen Tatsachen zu erbringen, jedoch nicht auch 
die Gesichtspunkte vorzutragen haben, die gegen das 
Vorliegen der für den Gegner günstigen rechtserheb
lichen Tatsachen sprechen.

/8/ Bei der Auseinandersetzung mit dieser Entscheidung soll 
außer Betracht bleiben, daß m. E. der Kassationsgrundsatz 
des Verbots der Überprüfung der Beweiswürdigung der Instanz
gerichte durch das Kassationsgericht verletzt wurde.

So konnte z. B. in dem erwähnten Verfahren das Vor
liegen oder Nichtvorliegen eines Darlehnsvertrages 
doch nur wirklichkeitsgetreu festgestellt werden, wenn 
die Klägerin alles vorgetragen hätte, was für das 
Vorliegen des Dahrlehnsverträges und gegen die Rück
zahlung bzw. einen Schenkungsvertrag spricht, und 
wenn umgekehrt die Verklagte alles dargelegt hätte, 
was gegen den Darlehnsvertrag und für die Schenkung 
bzw. für die Rückzahlung anzuführen wäre. Nur bei 
einer derartigen Ausgestaltung der Mitwirkungspflich
ten ist eine umfassende Sachverhaltsaufklärung mög
lich.
In der Entscheidung des Bezirksgerichts Gera wird 
zwar durch das Zurückgreifen auf die Regeln der Be
weislastverteilung zumindest teilweise eine solche Aus
gestaltung der Beweisführungspflichten erreicht, aber 
nur, weil die Beweislast fehlerhaft verteilt worden ist. 
Die Behauptung der Verklagten, das empfangene Geld 
sei teilweise als Schenkung für die Kinder gedacht ge
wesen und zum anderen Teil sei es bereits zurückge
zahlt, werden gleichermaßen als Einwände behandelt. 
Das ist jedoch unrichtig. Nur der Einwand, daß Geld 
sei bereits zurückgezahlt worden, stellt eine rechts
vernichtende Tatsache dar; denn nach § 362 BGB er
lischt das Schuldverhältnis, wenn die geschuldete Lei
stung an den Gläubiger bewirkt wird. Diese Bestim
mung wirkt daher gegenüber der Forderung aus § 607 
BGB rechtsvernichtend. Die Behauptung, daß eine 
Schenkung Vorgelegen habe, ist dagegen kein rechts
vernichtender Einwand, sondern lediglich ein einfaches 
Bestreiten der Existenz eines Darlehnsvertrages.
Ein zivilprozessualer Einwand, der sich auf die Exi
stenz von rechtsvernichtenden Tatsachen beruft, kann 
nur dann vorliegen, wenn er sich auf ein unstreitiges 
Rechtsverhältnis bezieht, das nach seiner Entstehung 
durch Hinzukommen von rechtsvernichtenden Tatsa
chen eingeschränkt oder „vernichtet“ wird. Rechtsver
nichtende Tatsachen setzen die Existenz von rechts
begründenden Tatsachen voraus, deren Wirksamkeit 
sie nachträglich aufheben./9/
Die Verteilung der Beweisführungspflichten der Par
teien nach der Beweislast hätte in dem genannten Ver
fahren folgendermaßen vorgenommen werden müssen: 
Die Klägerin hatte das Vorliegen des Darlehnsvertra
ges und damit gleichzeitig das Nichtvorliegen einer 
Schenkung zu beweisen. Wäre der Klägerin dieser Be
weis gelungen, dann hätte die Verklagte die Rückzah
lung des Darlehns zu beweisen gehabt.
Hier wird offensichtlich, daß das keine den sozialisti
schen Prozeßprinzipien entsprechende Verteilung der 
Mitwirkungspflichten der Parteien ist. Sie ist mit der 
bürgerlichen Verhandlungsmaxime entstanden und hat 
wegen der völlig anderen rechtspolitischen Funktion des 
bürgerlichen Zivilprozesses ganz andere Aufgaben als 
die Mitwirkungspflicht der Parteien zur Feststellung 
der objektiven Wahrheit im sozialistischen Zivilprozeß.

/9/ Vgl. dazu auch Prüfer, „Methodisch richtige und konzen
trierte Leitung des Zivilprozesses“, NJ 1968 S. 200 ff. (201 f.).

Aus der Praxis — für die Praxis

Zum Recht Erziehungsberechtigter auf Stellung 
des Strafantrags gemäß § 2 StGB
Im Zusammenhang mit den Antrags
delikten gemäß § 2 StGB ist in der 
Praxis die Frage aufgetreten, wer 
zur Antragstellung berechtigt ist, 
wenn

— durch die Straftat ein Kind oder 
ein Jugendlicher geschädigt 
wurde oder

— wenn ein Jugendlicher durch 
seine Handlung einen Erziehungs
berechtigten geschädigt hat.

Auszugehen ist zunächst davon, daß 
die Eltern oder die sonstigen Erzie
hungsberechtigten die rechtliche 
Vertretung des Kindes oder Jugend
lichen nur gemeinsam ausüben kön
nen (§§ 43, 45 FGB). Die im Rahmen 
der rechtlichen Vertretung vorge
nommenen Rechtshandlungen sind 
daher für und gegen das Kind bzw. 
den Jugendlichen nur wirksam, wenn
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